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   Informationen des Bürgermeisters   
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ein Sommer geht zu Ende und die Ferienzeit ist vorbei. Aber nichts des do Trotz 
wünsche ich allen Kindern und Eltern die unsere Einrichtungen besuchen viel 
Erfolg im neuen Kindergarten- bzw. Schuljahr. 
Obwohl uns die Pandemie „Corona“ immer noch fest im Griff hat, konnte unser 
Freibad von den Besuchern ohne große Probleme genutzt werden. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle nochmals bei Peter Götzfried und seinem Freibad-Team 
für die tolle Arbeit unter verschärften Regelungen.

Mit dem Kriegerjahrtag wird hier in Obersüßbach und bayernweit eine sehr alte 
Tradition gepflegt. Sie ruft die schrecklichen Folgen von Kriegen in Erinnerung 
und mahnt zugleich, sich für friedliche Zeiten einzusetzen.
Auch wenn seit vielen Jahren weitgehend Frieden in Europa ist, prägen die 
Schrecken der verheerenden Kriege im 19. und 20. Jahrhundert die Geschichte 
bis in die Gegenwart. Erst in jüngerer Zeit wird der Gesellschaft wieder bewusst, 
was Krieg bedeutet. Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit, son-
dern dafür müssen sich die Menschen, jeder an seinem Platz und jeden Tag, mit 
ihrem Denken und Handeln einsetzen. 
Auch deshalb hat der Kriegerjahrtag immer noch seine Bedeutung: Als Mah-
nung und Appell für ein friedliches Miteinander. Am Sonntag, 8. November 
findet der Kriegerjahrtag in unserer Gemeinde statt, hierzu ist die gesamte  
Bevölkerung herzlich eingeladen.

Es stehen der Gemeinde bis Jahresende noch viele Aufgaben bevor. Ich wün-
sche euch allen einen goldenen Herbst, Gesundheit und vor allem dass wir ge-
meinsam diese Wirtschaftlich schweren Zeiten gut überstehen.

Ihr
Michael Ostermayr
Erster Bürgermeister

      Besuchen Sie unsere Gemeinde 
       auch im Internet!
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   Informationen aus der Gemeinde   

Neugestaltung Kirchenparkplatz
Der Parkplatz an der Kirche St. Jakobus in Obersüßbach wird noch bis Ende 
Oktober saniert. Hier werden die Pflastersteine erneuert und die Grünflächen 
gestaltet. Bitte haben Sie Verständnis für die Einschränkungen und Behinderun-
gen.  

Schulsanierung
In den Sommerferien wurden im Rahmen der energetischen Schulsanierung 
am Altbau der Außenputz sowie die Fenster erneuert. Beide Gebäudekomplexe 
(Neu- wie Altbau) erhielten einen neuen Fassadenanstrich. Unsere Bauhofmit-
arbeiter werden auch den 
Schuleingangsplatz neu ge-
stalten. 
Die Schulsanierungen wer-
den bis Ende Oktober abge-
schlossen sein. 
Die notwendigen Maßnah-
men zum Brandschutz er-
folgen zu einem späteren 
Zeitpunkt. 

Nutzung der Mehrzweckhalle mit Coronaauflagen
Die Mehrzweckhalle darf wieder für Vereinssport genutzt werden. Die Duschen 
und Sportgeräte der Mehrzweckhalle dürfen derzeit leider nicht genutzt wer-
den. Es wird empfohlen nach jeder Trainingseinheit die Türklinken zu reinigen. 
Das aktuelle Rahmenhygienekonzept „Sport“ des BLSV ist hierzu zu beachten 
(Link: https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsemp-
fehlungen.pdf). 

weitere Schutzhütte für die Waldkindergartengruppe
Die Waldkindergartengruppe des Kindergartens 
Kunterbunt erhält eine zusätzliche Schutzhütte. Der 
Termin des Aufbaues ist derzeit noch nicht geklärt. 
(Musterbild) 
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Straßensanierung Obersüßbach - Ziegelreuth - Martinszell
Die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Obersüßbach-Ziegelreuth-Martinszell 
befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach Begutachtung des 
gesamten Streckenverlaufs ist eine Oberflächenbehandlung mit einer einfachen 
Splittabstreuung die sinnvollste Sanierungsmethode. In Bereichen mit starker 
Rissbildung wird hierbei eine Vorprofilierung mit Heißasphalt aufgetragen. 

kommissarischer Feuerwehrkommandanten für die Feuerwehr 
Obermünchen

Für die Tätigkeit des Ersten und Zweiten Kommandanten hat sich bei der Feu-
erwehr Obermünchen leider niemand gefunden. Herr Josef Manhart jun. und 
Herr Andreas Satzl werden bis auf weiteres mit den Aufgaben des Ersten und 
Zweiten Kommandanten als Notkommandanten beauftragt. Die Gemeinde be-
müht sich zeitnah einen neuen Kommandanten für die Feuerwehr Obermün-
chen zu finden. Interessenten melden sich bei der Feuerwehr Obermünchen 
oder direkt im Rathaus. 

   Containerplatz
Am Containerplatz Obersüßbach wird ein Lagerplatz für Bau-
stoffe und Schüttgut aus Beton Legosteinen errichtet. Weiter 
wird an der Kläranlage Niedersüßbach vorübergehend ein Glas-
container aufgestellt. 

Altstoffsammelstelle
Wir weisen darauf hin, dass in den Wintermonaten November bis Februar 
der Wertstoffhof am Mittwoch geschlossen ist! 

Absage Adventsmarkt
Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr schon zu vielen Absagen bei ge-
meindlichen und Vereins-Veranstaltungen gesorgt. Nach Rücksprache mit den 
Vereinen wird leider in diesem Jahr auch keine Adventsmarkt stattfinden. 

Bürgerversammlung
Die Gemeinde Obersüßbach lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich bei der 
Bürgerversammlung am Donnerstag, den 19. November 2020 ab 19:00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Obersüßbach über die aktuellen Themen der Gemeinde 
zu informieren. Änderungen werden in der Tagespresse mitgeteilt. 
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Bücherei
Am 18. September 2005 weihte Pfarrer Kramer unsere gemeindliche Bücherei 
ein. Seit nunmehr 15 Jahren kann man sich Roman-Klassiker, Fachbücher oder 
auch die neuesten Bestseller ausleihen. Von Anfang an mit dabei war Frau An-
na-Elise Lambrecht. Sie übergibt nun die Leitung der gemeindlichen Bücherei 
an Frau Sabine Vorlaufer. Die Gemeinde bedankt sich bei Frau Lambrecht für 
die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit.

Die Öffnungszeiten unserer Bücherei sind fol-
gende:
Montag  10:00 - 11:00 Uhr 
Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr 
sowie jeden Ersten und Zweiten Samstag
im Monat 10:00 - 11:00 Uhr

Es freut uns zukünftig die Bücherei mit einem Computer ausstatten zu dürfen.
Kommen Sie doch einfach mal wieder vorbei!

Schließzeiten Kindergarten
Im Laufe eines Kindergartenjahres gibt es einige Termine an denen die gesamte 
Einrichtung geschlossen ist. (Änderungen vorbehalten)
• 18. November 2020 (Buß- und Bettag)
• 23. Dezember 2020 - 6. Januar 2021 (Weihnachtsferien)
• 6. - 9. April 2021 (Osterferien, 2. Woche)
• 14. Mai 2021 (Brückentag)
• 31. Mai - 4. Juni 2021 (Pfingstferien, 2. Woche)
• 9. - 20. August 2021 (Sommerferien)

Für Teamfortbildung und/oder Betriebsausflug hält sich der Kindergarten zwei 
weitere Schließtage offen. Selbstverständlich werden Sie rechtzeitig darüber in-
formiert. 

Organisatorisch!
Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Vorzimmer des Bürgermeisters ist ab dem  
1. Oktober 2020 neu besetzt. Bei allen ihren Anliegen wenden Sie sich bitte  
dann an Frau Konstanze Hock (konstanze.hock@vg-furth.de oder Tel.-Nr. 
08704/9119-11).
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Nachbarschaftsrechten- und pflichten
Bedenken Sie, dass manche Einfriedungen (Garten- und Schutzzaun-Setzung) 
unter das öffentliche Baurecht fallen können! Bei der Anlage und Ausgestal-
tung von Einfriedungen ist das öffentliche Baurecht zu beachten. In manchen 
Fällen sind sie sogar genehmigungspflichtig. Nicht selten enthält auch der Be-
bauungsplan oder eine andere gemeindliche Satzung nähere Vorschriften über 
Einfriedungen. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich deshalb, bei der örtlichen Ge-
meindeverwaltung nachzufragen
       

Grundstücksfestsetzung
Nicht selten, z. B. wenn ein Zaun errichtet oder 
eine Garage an die Grenze gebaut werden 
soll, fragen sich die Nachbarn, wo genau die 
Grenze verläuft. Der Grenzverlauf wird durch 
das Vermessungsamt festgestellt und im Lie-
genschaftskataster nachgewiesen. In der Natur 
wird er abgemarkt, d. h. durch Grenzzeichen 
(meist Grenzsteine) kenntlich gemacht. Zwi-

schen zwei Grenzzeichen liegt in der Regel eine geradlinige Grenzstrecke. Der 
Grundstückseigentümer oder derjenige, dem die Nutzung des Grundstücks 
überlassen ist (z. B. der Mieter), muss die zur Abmarkung notwendigen Maß-
nahmen (z. B. das Betreten des Grundstücks) dulden. Er muss auch dafür sorgen, 
dass die Grenzzeichen erhalten und erkennbar bleiben. Jeder Nachbar kann 
vom anderen verlangen, dass er bei der Abmarkung oder Wiederherstellung 
von Grenzzeichen mitwirkt. Ist der Grenzverlauf unklar (z. B. weil die Grenze 
noch nicht abgemarkt ist oder Grenzzeichen zerstört sind), sollte man sich beim 
zuständigen Vermessungsamt beraten lassen. Weitere Informationen hierzu 
sind im Internet unter www.vermessung.bayern.de zu finden. 
Wer Grenzzeichen vorsätzlich wegnimmt, verrückt (d. h. an eine andere 
Stelle setzt) oder beschädigt, macht sich strafbar oder begeht zumindest 
eine Ordnungswidrigkeit.
 

Bäume und Sträucher
Gerade bei den heutigen Gartengrundstücken 
kann ein hoher Baum oder Strauch im Nachbargar-
ten viele Unannehmlichkeiten bereiten. Trotzdem 
sollte man nicht stets auf einer buchstabengetreu-
en Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beste-
hen. Ein Gespräch mit dem Nachbarn über die Be-
pflanzung an der Gartengrenze wird meist eher zu 
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einer für beide Teile befriedigenden Lösung führen als das Beharren auf einem 
Rechtsstandpunkt. Bäume und Sträucher sind ja nicht in erster Linie „Störenfrie-
de“, sondern ein besonders wichtiger und prägender Teil unserer natürlichen 
Umwelt. Sie zu pflegen und zu erhalten, sollte unser aller Anliegen sein! Von 
Grenzabstand, Überhang und Samenflug Grenzabstände von Pflanzen.

Grundregeln:        
• Abstandsvorschriften gibt es nur für Bäume, Sträucher und Hecken (au-

ßerdem Weinstöcke und Hopfenstöcke). Andere Pflanzen (z. B. Sonnen-
blumen), insbesondere Stauden (z. B. Rittersporn), brauchen grundsätzlich 
keinen Grenzabstand einzuhalten. 

• Der erforderliche Grenzabstand richtet sich nach der Höhe des Gewächses: 
Ist es bis zu zwei Meter hoch, so beträgt der notwendige Abstand mindes-
tens 50 Zentimeter von der Grenze. Ist es höher als zwei Meter, so muss es 
auch mindestens zwei Meter von der Grenze entfernt gehalten werden. 

• Der Abstand ist die kürzeste Verbindung zur Grenze. Er wird gemessen: bei 
Bäumen von der Mitte des Stammes, bei Sträuchern und Hecken von der 
Mitte des am nächsten an der Grenze stehenden Triebes. 

• Maßgebend ist immer die Stelle, an welcher der Stamm oder Trieb aus dem 
Boden tritt. Verzweigungen über der Erde bleiben ebenso unberücksichtigt 
wie eine eventuelle Neigung des Stammes oder Triebes zur Grenze hin. In 
einigen Fällen gelten Sonderregelungen (z. B. an Grenzen zu einem land-
wirtschaftlich genutzten Grundstück oder zu einem Waldgrundstück oder 
für Anpflanzungen aus der Zeit vor 1900). 

• Auf Gewächse, die sich hinter einer Mauer oder einer sonstigen dichten Ein-
friedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen, sind die 
oben erwähnten Grenzabstandsregeln nicht anzuwenden; das gilt auch für 
Bepflanzungen, die Schutzcharakter haben (z. B. zum Schutz von Abhängen 
oder Böschungen). Anpflanzungen im Umfeld öffentlicher Straßen dür-
fen nicht angelegt werden, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs (z. B. durch Sichtbehinderung) beeinträchtigen können.

 
Winterdienst 
Von Seiten des Bauhofs ist der Umfang 
des Winterdienstes in erster Linie nach 
den Verkehrsbedürfnissen auszurichten, 
deshalb werden die Straßen in entspre-
chende Dringlichkeitsstufen eingeteilt. 
Damit Sie den gemeindlichen Räum- und 
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Streudienst und dessen Arbeiten nicht unnötig erschweren, möchten wir Sie 
um Beachtung folgender Hinweise bitten:
• Parken Sie Ihr Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen. Bitte lassen sie 

zwischen den parkenden Autos einen Abstand von mind. 3,05 m. 
• Bitte werfen Sie den aus Ihrem Grundstück oder Gehweg geräumten 

Schnee nicht wieder auf die bereits geräumte Fahrbahn. Der geräumte 
Schnee ist neben der Fahrbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht ge-
fährdet oder erschwert wird.

Ruhestörung
Nächtliche Ruhestörung liegt vor, wenn die Zimmerlautstärke überschritten ist. 
Als Ruhezeiten gelten allgemein bekannt die Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. 
Ruhestörung kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Die rechtliche Lage ist an sich sehr einfach: Zwischen 22 und 6 Uhr ist Ruhe-
zeit. Da darf man keinen Lärm verursachen, der andere Menschen beeinträch-
tigen oder gar vom Schlafen abhalten könnte.
In Deutschland gibt es keine allgemeine Verordnung, die eine gesetzliche Mit-
tagsruhe vorschreibt.

Das Lärmempfinden hängt auch von der Information über die Lärmquelle und 
von der Einstellung zu ihr ab. Gerade im Bereich des Nachbarschaftslärms ent-
scheiden diese Faktoren häufig darüber, ob ein Geräusch überhaupt als Lärm 
betrachtet wird. Geht Ihnen ein Geräusch aus der Nachbarschaft auf die Nerven, 
so sollten Sie sich zuerst fragen, ob ein getrübtes Nachbarschaftsverhältnis da-
ran schuld ist.

Fundsache 
Bei Aufräumarbeiten an der Grundschule Obersüßbach wurde ein goldener 
Ehering gefunden. Für nähere Informationen kontaktieren sie bitte das Einwoh-
nermeldeamt unter Tel.-Nr. 08704/9119-14.

Winterzeit - Uhr umstellen
Nicht vergessen: 
Am 24. Oktober 2020 endet die Sommerzeit. Die Uhren werden 
um 3 Uhr morgens auf 2 Uhr MEZ zurückgestellt.
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   Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft   
Meldung defekter Straßenlaternen im VG-Bereich

Die Gemeinden bitten, dass Sie als Bürgerin und Bürger in der Verwaltung eine 
defekte Straßenlaterne melden, wenn Sie bemerken, dass diese über mehrere 
Tage nicht mehr brennt. Jede Straßenlaterne hat an den Masten eine soge-
nannte Brennstellennummer. Diese Nummer und Straße bitte immer bei der 
Schadensmeldung angeben.

  Informationen aus dem Landkreis  
KlimaZeit 2020 – Zeit für das Klima

Letztes Jahr fand zum ersten Mal die KlimaZeit statt, eine gemeinsame Akti-
onskampagne der Städte Landshut und Moosburg, des Landkreises Landshut 
sowie der Märkte Essenbach und Ergolding. In über 40 Veranstaltungen zu den 
Themen Klimaschutz, Energiewende, Verkehr und nachhaltiger Konsum konn-
ten sich lokale Initiativen und Vereine ihr Engagement unter einer gemeinsa-
men Marke präsentieren. Ziel der Kampagne ist, das vielfältige Engagement in 
der Region zu präsentieren und bekannter zu machen.
Auch in diesem Jahr soll trotz Corona die KlimaZeit stattfinden. Denn der Kli-
mawandel wartet nicht! Es wird aber aufgrund der Unsicherheiten für die Ver-
anstalter, unter welchen Bedingungen überhaupt Veranstaltungen stattfinden 
können, deutlich weniger Programmpunkte geben.
Stattdessen verlagert sich der Fokus auf die Projekthomepage und eine  
geplante Presseserie in der Landshuter und Moosburger Zeitung, welche die 
unterschiedlichen Themen und Akteure, sowie gute Beispiele für das eigene 
Handeln vorstellen wird. Alle Veranstaltungen und Angebote finden Sie auf 
www.klimazeit.info.
Bitte beachten Sie dort auch die aktuellen Hinweise, Änderungen im Programm 
oder Absagen von geplanten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Bestim-
mungen, die so früh wie möglich bekannt gegeben werden. Aufgrund der  
Corona-Pandemie kann es jedoch zu sehr kurzfristigen Abweichungen kom-
men.
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   Informationen aus der ILE „Holledauer Tor“    
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  Informationen von den Vereinen   
TSV wechselt die Vorstandschaft 

In der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde die neue Vorstandschaft des 
TSV Obersüßbach ge-
wählt und der bishe-
rige  Vorstand Simon 
Haimerl nach 27 (!) 
Jahren als Vorstand 
verabschiedet! Die 
JHV fand unter den 
geltenden Hygiene-
maßnahmen statt.

Der gesamte Verein und 
auch die Gemeinde Ober-
süßbach bedankt sich bei 
Herrn Simon Haimerl für  
27 Jahre gute Zusammen-
arbeit und seine innige 
Vereinsleidenschaft. 

Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Vorstand:  Andreas Huber
2. Vorstand:  Karl Trostl
3. Vorstand:  Manfred Huber
Finanzverwalter: Franz Lippe
1. Schriftführer:  Marcus Baumann
2. Schriftführerin:  Diana Loibl
Beisitzer:  Franz Loibl jun., Markus Sukale, Gitte Loibl, 
 Alex Steinlehner und Andreas Rusam
Jugendabteilungsleiter:  Manfred Loibl
Abteilungsleiter Senioren:  Sebastian Besl
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KLB wandert auf dem Obersüßbacher Kapellenweg
Am Sonntag, 4. Oktober 2020 findet mit der KLB eine Wanderung auf dem 
Obersüßbacher Kapellenweg statt. Start ist um 9:00 Uhr am Eingang der Kirche 
in Obersüßbach. Wir wandern zu einigen Kapellen im Gemeindebereich und 
betrachten unseren Heimatort aus verschiedenen Perspektiven. Jeder - egal ob 
Jung oder Alt - kann sich an der Wanderung beteiligen. Es ist festes Schuhwerk 
und etwas zu Trinken erforderlich. Die Strecke ist ca. 9 km lang. Im Anschluss 
werden wir im Gasthaus Schranner eine kleine Stärkung einnehmen. Bitte auch 
an die Gesichtsmasken denken. Nur bei Dauerregen werden wir einen Ersatz-
termin in der Tagespresse bekannt geben.

KLB beteiligt sich damit am ILE-Wettbewerb „Do gfoids ma“ und wird mit dieser 
Wanderung den Obersüßbacher Kapellenweg gründen. Auf zahlreiche Beteili-
gung würden wir uns sehr freuen.
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Haussammlung für Kriegerjahrtag
Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Obersüßbach führt in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde in der Zeit vom 19. Oktober bis 8. November 2020 eine 
Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. durch. Im 
Gemeindebereich sind (voraussichtlich) als Sammler Georg Maier, Georg Steffel 
und Christian Huber unterwegs. Wer mit uns sammeln möchte, kann sich gerne 
bei Christian Huber (Tel.-Nr. 08708/1778) melden. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung.

Jahreshauptversammlung Maibaumfreunde
Am Freitag, 23. Oktober 2020 findet im Gasthaus Schranner 
die Jahreshauptversammlung des Burschenvereins und der 
Maibaumfreunde statt. Beginn ist um 19:30 Uhr. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt.

Kriegerjahrtag
Am Sonntag, 8. November 2020 findet der Kriegerjahrtag und der Volkstrauer-
tag der Gemeinde statt. Wir gedenken der Opfer der beiden Weltkriege und des 
Franzosenkrieges 1871 aus der Gemeinde Obersüßbach.
Der genaue Ablauf der Gedenkfeier wird noch bekannt gegeben, da wir die nicht 
planbaren Ereignisse erst abwarten müssen. Am Gedenken ist die gesamte Bevöl-
kerung herzlichst eingeladen.

MSC Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Süßbacher MSC findet am Sams-
tag, 21. November 2020 ab 19:00 Uhr im Gasthaus Radlmeier statt. Der MSC lädt 
seine Mitglieder und die, die es werden wollen, recht herzlich hierzu ein. 

Christbaumversteigerung KSK
Am Sonntag, 29. November 2020 findet um 18:00 Uhr die Christbaumver- 
steigerung der KSK Obersüßbach statt. Dazu wird am 27. und 28. November eine 
Haussammlung im Gemeindebereich Obersüßbach durchgeführt.
Die KSK bittet die Bevölkerung nicht nur Wein oder Sekt herzugeben sonder auch 
andere Sachen (z.B. Kaffee, Würste, Chips oder auch Geldspenden) zu Spenden. 
Die gespendeten Gegenstände werden am 29. November 2020 öffentlich verstei-
gert. Der genaue Ablauf der Versteigerung wird noch bekannt gegeben, da wir 
die nicht planbaren Ereignisse erst abwarten müssen. Die gesamte Bevölkerung 
ist herzlichst eingeladen.
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VERANSTALTUNGEN  OKTOBER  2020
Samstag
03.10.

KLJB: Entedank und Minibrotverkauf 
(Pfarrkirche)

Sonntag
04.10. 9:00 Uhr KLB: Wanderung Kapellenweg 

(Treffpunkt: Kirche Obersüßbach)
Samstag
10.10. 19:30 Uhr Schloßschützen: Jahreshauptversammlung mit Königs- 

und Anfangsfeier (Schützenheim)
Dienstag
13.10. 18:30 Uhr KDFB: Oktoberrosenkranz (Pfarrkirche)

Samstag
17.10. 13:00 Uhr KLJB: interne Gaudiwanderung

19.10. -    
     08.11. KSK: Kriegsgräbersammlung (Gemeindebereich)

Freitag
23.10. 19:30 Uhr Maibaumfreunde: Jahreshauptversammlung 

(Gasthaus Schranner)
Donnerstag
29.10. 14:00 Uhr PGR: Seniorennachmittag (Pfarrheim)

VERANSTALTUNGEN  NOVEMBER  2020
Samstag
07.11. 19:00 Uhr Schnupfclub: Jahreshauptversammlung 

(Lokalität wird kurzfristig bekannt gegeben)
Sonntag
08.11. 10:00 Uhr KSK: Kriegerjahrtag

(Treffpunkt Gasthaus Schranner)
Montag
16.11. 8:30 Uhr KDFB: Adventskranzbinden

(Treffpunkt Fam. Högl, Niedersüßbach)
Dienstag
17.11. 13:30 Uhr KDFB: Adventskranzbinden

(Treffpunkt Fam. Högl, Niedersüßbach)
Samstag
21.11. 18:00 Uhr MSC: Jahreshauptversammlung

(Gasthaus Radlmeier)

27./28.11. KSK: Sammeln für Christbaumversteigerung 
(Gemeindebereich)
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VERANSTALTUNGEN  NOVEMBER  2020
Samstag
28.11. 19:00 Uhr FCB-Fanclub: Jahreshauptversammlung 

(Gasthaus Radlmeier)
Samstag
28.11. 19:00 Uhr TSV 1860 Fanclub: Jahreshauptversammlung m. 

Neuwahlen (Gasthaus Kreitmeier, NSB)
Sonntag
29.11. 18:00 Uhr KSK: Christbaumversteigerung (Gasthaus Schranner)

TERMINANKÜNDIGUNGEN  DEZEMBER  2020
Donnerstag
03.12. 14:00 Uhr PGR: Senionrennachmittag (Pfarrheim)

05./06.12. KLJB: Nikolausdienst

Sonntag
06.12. 16:00 Uhr FFW Martinszell: Christbaumversteigerung 

(Gasthaus Albrecht MZ)

 
Nikolausdienst

Auch dieses Jahr bietet die Katholische Landjugend Obersüßbach am 5. und  
6. Dezember wieder einen Nikolausdienst an. Anmeldungen nimmt die Kath. 
Landjugend ab Mitte November unter kljb.obersuessbach@web.de gerne ent-
gegen.

Bitte beachten Sie, dass einige Veranstaltungen aufgrund der  
Corona-Einschränkungen verschoben oder abgesagt wurden!



AOK-Sprechtage
Auch im Jahr 2020 finden im Rathaus Furth  
leider keine Sprechtage der AOK statt.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an:
AOK Landshut, Luitpoldstr. 28, 84034 Landshut 
Tel. 0871/6950

VdK-Sprechtage 
Die nächsten VdK-Sprechtage finden im Rat-
haus Furth an folgenden Terminen statt:
Donnerstag 01.10.2020 13:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 15.10.2020   8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 05.11.2020 13:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 19.11.2020   8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 03.12.2020 13:30 - 15:00 Uhr
Achtung!
Die Außensprechtage des VdK in der VG Furth wer-
den ab 2020 auf Terminvereinbarung umgestellt! 
Bitte vereinbaren Sie vorab bei der VdK-Kreis- 
geschäftsstelle Landshut (Tel.-Nr. 0871 / 923330 
einen Termin. 

Energieberatung
Jeden ersten Mittwoch im Monat steht der  
Energieberater Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Kirner 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Rathaus Furth,  
zur Beratung zur Verfügung.
Die Beratungskosten betragen für alle Bürger 
kostenlos. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist 
eine Anmeldung bei Frau Timona Paintner unter 
Tel.-Nr. 08704/9119-20, erforderlich.

Fundgegenstände
Das Fundbüro für alle Mitgliedsgemeinden  
der Verwaltungsgemeinschaft (Furth, Obersüß-
bach, Weihmichl) ist im Einwohnermeldeamt  
integriert. Online finden Sie es unter: 
http://www.furth-bei-landshut.de/furth/buer-
gerservice/fundbuero/
 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint im  
Dezember 2020!
Bitte reichen Sie Ihre Terminhinweise und  
Berichte bis spätestens 15. November 2020 
bei konstanze.hock@vg-furth.de ein.

Verantwortlich für den Inhalt:
Gemeinde Obersüßbach 
Erster Bürgermeister Michael Ostermayr
Am Rathaus 6
84095 Furth

Tel. 08704 /9119-22
Fax 08704 /9119-33 

  E-Mail: info@vg-furth.de
Internet: http://www.obersuessbach.de

Rathaus Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 

Bücherei Öffnungszeiten:
Montag  10:00 – 11:00 Uhr
Mittwoch  17:00 – 18:30 Uhr
1. u. 2. Samstag im Monat10:00 – 11:00 Uhr

Wertstoffhof Öffnungszeiten:
Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr 
Samstag  12:00 – 15:00 Uhr

Notdienste:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Feuerwehr / Rettungsleitstelle:  112
Polizei:   110
Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 
                       oder 0800 / 111 0 222

Apotheken-Notdienstplan: 
Internet unter www.engelapotheke-furth.de   
o. an der Anzeigentafel der Engel-Apotheke, 
Landshuter Straße 4, 84095 Furth.

Zahnärzte-Notdienstplan: 
Im Internet unter www.notdienst-zahn.de 
oder in der örtlichen Tagespresse zu ent-
nehmen.


